
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Hessentag 2017 - Abrechnung der Mehrkosten aus dem erhöhten Aufwand zur 
Terrorabwehr  
-Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 
 

 
M-Nr.: 170/19 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Kenntnisnahme 
zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 

A. Kenntnisnahme: 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Antrag der Stadt Rüsselsheim am Main  auf 
anteilige Erstattung der Mehrkosten durch den erhöhten Aufwand zur Terrorabwehr im Rahmen des 
Hessentages zur Kenntnis (Anlage 1). 
Von den beim Land angemeldeten Mehrkosten für alle Sicherheitsmaßnahmen im  
Rahmen der Durchführung des Hessentages in Höhe von 1.839.775,33 € werden 304.480,11 € 
anerkannt, da nur diese Kosten zur Absicherung der Pflichtbestandteile des Hessentages 
aufgewendet werden mussten. Das bedeutet, dass statt der ursprünglich (2017) erwarteten rd. 
912.000 € (max. 50% von 1.839.775,33 €) lediglich 152.240 € (max. 50% von 304.480,11 €) durch 
das Land als zusätzliche Zuweisung gezahlt werden. 
 
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt erneut zur Kenntnis, dass mit der  
DS 456a/16-21 vom 13.12.2018 darauf hingewiesen wurde, dass das Land in Aussicht gestellt hat, 
sich nur an den Kosten mit 50% zu beteiligen, sofern sich diese durch die Einschätzung der 
Sicherheitslage der Polizei ergeben haben und kein Rechtsanspruch auf die Bewilligung 
zusätzlicher Mittel besteht. 
 
3. Mit dieser Vorlage reduziert sich das in der DS 456/16-21 genannte vorläufige Defizit des 
Hessentages von 4,614 Mio. € um 152 T€ auf 4,462 Mio. €.  
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II. Begründung: 
 
A: Ausgangslage: 
 
Die Vorbereitung des Hessentags in Rüsselsheim am Main begann im Jahre 2015.  
Bei der Kalkulation der Kosten wurde auf die Preise und Erfahrungswerte früherer 
Hessentagsstädte zuzüglich einer entsprechenden Preissteigerung zurückgegriffen und die 
Planungen der Vorgängerstädte soweit möglich an die Rahmenbedingungen der Stadt Rüsselsheim 
am Main angepasst.  
 
Einen großen Mehraufwand gegenüber den Planungen hat die veränderte Gefahrenlage in 
Deutschland und Europa verursacht.  
Darüber wurde bereits 2017 in der Stadtverordnetenversammlung berichtet, die die Maßnahmen 
und die Kosten als unbedingt notwendig befürwortet hatte. Die Hessische Landesregierung hat 
aufgrund dieser geänderten Sicherheitslage erklärt, sich am Aufwand der Sicherheitsmaßnahmen 
anteilig über die bereits verbindlich zugesagten Zuschüsse zum Hessentag von 3,5 Mio. Euro 
hinaus mit bis zu 50 %, allerdings ohne rechtliche Verpflichtung, zu beteiligen. Der Aufwand für die 
zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen die über die Planung der Stadt hinausgingen wurde mit rd. 1,9 
Mio. Euro beziffert und dem Land am 08.12.2017 mitgeteilt. 
 
In mehreren Gesprächen auf der Arbeitsebene in den Jahren 2018 und 2019 zwischen dem 
Innenministerium, der Staatskanzlei sowie der Stadt Rüsselsheim am Main wurde vom Land 
deutlich gemacht, dass nicht grundsätzlich alle Mehrkosten, die im Zusammenhang mit der 
veränderten Sicherheitslage entstanden sind, erstattungsfähig sind. Es können nur die Kosten in 
einer weiteren Bezuschussung Berücksichtigung finden, die von der Polizei als unbedingt 
erforderlich für die Absicherung der Pflichtbestandteile des Hessentages wie Landesausstellung, 
K48 (Festzelt), Natur auf der Spur, sowie Hessentagsumzug und Ehrentribüne erforderlich 
geworden sind. Darüber hinaus sind Mehrkosten aus den 24 Stunden Schleusen, der Sicherung der 
Zufahrten zum Hessentagsareal und anteilige Kosten im Rettungswesen und Sanitätsdienst 
berücksichtigungsfähig. (Anlage 3) 
Als Entscheidungsgrundlage für die Zuschussbewilligung wird vom Land ein Vermerk der 
Polizeidirektion Groß-Gerau herangezogen (Anlage 2). 
 
Alle übrigen Mehrkosten, die im Rahmen der Durchführung des Hessentages entstanden sind, 
liegen demnach in der Verantwortung der Stadt Rüsselsheim am Main als Ausrichter und sind von 
diesem auch zu tragen. 
 
Rüsselsheim am Main, den 25.06.2019 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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